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Kann ich eine allgemeine Vereinbarung vor der 
Behandlung ohne Angabe von Gebührenpositionen 
und Honorarbeträgen vom Patienten unterschrei-
ben lassen?

NEIN! – Zum Wirksamwerden einer Vereinbarung ge-
mäß § 2, Absatz 1und 2 GOZ und somit zur Fälligkeit 
der damit vereinbarten Vergütung sind folgende Vor-
aussetzungen zu erfüllen:

•	 Der Inhalt der abweichenden Vereinbarung bedarf 
der persönlichen Absprache zwischen Zahnarzt und 
Zahlungspflichtigem.

•	 Die Vereinbarung hat vor der Leistungserbringung 
in Schriftform zu erfolgen und ist beiderseits zu un-
terschreiben.

•	 Der Zahlungspflichtige erhält ein Exemplar der Ver-
einbarung.

•	 Die Formvorschriften zur abweichenden Ver-
einbarung sind im § 2 (2) GOZ vorgegeben 
und unbedingt einzuhalten. Auszuweisen sind: 
* die zahnmedizinisch notwendige Leistung ein-
schließlich der zugehörigen Gebührennummer,  

* der vereinbarte Steigerungssatz und  
* die sich hieraus ergebenden Gebühr.  
Selbstverständlich kann sich eine solche Vereinba-
rung auch auf mehrere Gebührennummern erstre-
cken. 

•	 Der Hinweise, wonach die Erstattung der Vergütung 
durch Erstattungsstellen möglicherweise nicht in 
vollem Umfang gewährleistet ist, ist ebenfalls in das 
Schriftstück aufzunehmen.

Kann ich einen fest vereinbarten Faktor bei beson-
deren Umständen doch noch steigern und berech-
nen?

NEIN! – Höher ist auf keinen Fall möglich, niedriger ist 
möglich.

Ist es schädlich, wenn mehr Leistungen vereinbart 
werden als später tatsächlich berechnet?

NEIN.

Kann ich während einer Behandlung neue Leistun-
gen vereinbaren?

FAQs zur freien Vereinbarung  
gemäß § 2 (1, 2) GOZ 
Autoren: ZA Matthias Weichelt, LZÄKB-Vorstandsmitglied, und GOZ-Ausschuss

Im ZBB 2/2024 informierten wir Sie ausführlich über die „Vereinbarung als Chance“. Zur  
Vereinbarung gemäß § 2 (1, 2) GOZ erreichen uns weiterhin verschiedene Fragen. Darum haben 
wir für Sie die Frequently Asked Questions (FAQs) zusammengestellt.

Vor einer abweichenden Vereinbarung steht das persönliche Gespräch zwischen Zahnarzt und Patienten

Fo
to

: A
do

be
St

oc
k/

W
ut

zk
oh



33ZBB 4 | 2024

Zwischenzeit kann sich der Patient zu dieser Thematik 
informieren (und zum Beispiel eine der Beratungsstel-
len im Land in Anspruch nehmen) und/oder offene Fra-
gen beim nächsten Termin mit Ihnen klären. 

Wie lange sollte die Wartezeit zwischen der Verein-
barung und dem Beginn der Behandlung sein?

Eine Vereinbarung muss vor der Behandlung abge-
schlossen werden. Je umfangreicher oder kosteninten-
siver die geplante Behandlung werden soll, desto län-
ger sollte der zeitliche Abstand / die Bedenkzeit für den 
Patienten sein.

Unbedingt zu empfehlen ist, sich vor Beginn der 
Behandlung durch ausdrückliche Nachfrage zu verge-
wissern, ob der Patient noch Fragen zu der Kostenver-
einbarung hat. Vermerken Sie dies auch in der Patien-
tenakte.

Muss bei GKV-Patienten neben der Mehrkostenver-
einbarung für Füllungen auch die Vereinbarung ei-
nes abweichenden Faktors unterschrieben werden, 
wenn ein Faktor über 3,5 angesetzt werden soll?

JA, beide Formulare sind zwingend notwendig.  

•	 JA, wenn diese noch nicht erbracht worden sind.
•	 NEIN, wenn die Leistungen schon begonnen wurden.

Patienten dürfen nicht unter „Vereinbarungsdruck“ ge-
setzt werden, indem beispielsweise ein Behandlungs-
abbruch in Aussicht gestellt wird, wenn keine weiteren 
diesbezüglichen Vereinbarungen unterzeichnet wer-
den.

Was, wenn der Patient nicht unterschreiben möch-
te?

Stimmt der Patient nicht zu, kommt kein Behandlungs-
vertrag zu den vorgeschlagenen Konditionen/Faktoren 
zustande.

In Notfällen sind Sie berufsrechtlich trotzdem zu einer 
Notfallbehandlung verpflichtet – die Faktoren müssen 
dann wie bisher gemäß § 5 (2) GOZ bemessen werden. 

Die Frage nach einer alternativen Behandlung, die auch 
mit möglicherweise geringeren Faktoren noch wirt-
schaftlich erbracht werden kann, wäre zu durchdenken 
und ggf. dem Patienten anzubieten. Schlagen Sie dem 
Patienten einen weiteren Beratungstermin vor. In der 
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Der Verkauf der Zahnarztpraxis und seine Alternativen
Referent: Dr. jur. Michael Haas, 
Rechtsanwalt, Fachanwalt für Handels- und Gesellschaftsrecht, Fachanwalt für Medizinrecht 

Vorsorgevollmacht vs. staatliche Betreuung 
Referentin: Leonie Wimmer, Rechtsanwältin, Familien- und Erbrecht

Die Praxis und der Ehevertrag
Referentin: Diana Wiemann-Große, 
Rechtsanwältin, Fachanwältin für Familienrecht, Fachanwältin für Erbrecht

Der in der Zahnarztpraxis mitarbeitende Ehegatte
Referent: Tobias Keller, Rechtsanwalt, Familien- und Erbrecht

Aktuelles in Rechtsprechung und Gesetzgebung
Referenten: Dr. jur. Michael Haas, Leonie Wimmer

Wenn sich plötzlich alles ändert – die Zahnarztpraxis im Erbfall
Referentin: Diana Wiemann-Große, 
Rechtsanwältin, Fachanwältin für Familienrecht, Fachanwältin für Erbrecht

Wir bitten um Anmeldung telefonisch, per E-Mail oder über unsere Homepage bis zum 1. November 2024. 
Punktevergabe gemäß Empfehlung BZÄK/DGZMK: 5 Fortbildungspunkte

10. Zahnärztetag
Freitag, 15. November 2024, 15.30 Uhr, 
Inselhotel Potsdam, 
Hermannswerder 30, 14473 Potsdam
Teilnehmerbeitrag 120 EUR inkl. Buffet und Seminarunterlagen
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